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Antrag zur Änderung der Jugendordnung 

Da die zeitliche Abfolge von JSBS Jugendversammlung und SVS Verbandstag (ggf. auch durch einen 

kurzfristigen außerordentlichen Verbandstag) nicht immer sicherstellt, dass JSBS-Vertreter für den 

SVS-Verbandstag gewählt werden können, sollte die Jugendkommission die Möglichkeit bekommen, 

die Vertreter ggf. durch Online-Abstimmung zu bestimmen. 

Bisherige Formulierung Jugendordnung 7.2: 

Die Jugendversammlung ist zuständig für 
a) Entgegennahme der Berichte der Jugendkommission; 
b) die Entlastung der Jugendkommission; 
c) Festlegungen zur Arbeit der Jugendkommission; 
d) die Beschlussfassung zu vorliegenden Anträgen; 
e) die Beschlussfassung zum Haushaltvoranschlag gegenüber dem SVS; 
f) die Änderung der Jugendordnung; 
g) die Wahl der Mitglieder der Jugendkommission mit Ausnahme seines Leiters; 
h) die Beschlussfassung zur Wahl der Vertreter des JSBS für den Verbandstag des SVS. 

 
Neue Formulierung Jugendordnung 7.2: 
 
Die Jugendversammlung ist zuständig für 

a) Entgegennahme der Berichte der Jugendkommission; 
b) die Entlastung der Jugendkommission; 
c) Festlegungen zur Arbeit der Jugendkommission; 
d) die Beschlussfassung zu vorliegenden Anträgen; 
e) die Beschlussfassung zum Haushaltvoranschlag gegenüber dem SVS; 
f) die Änderung der Jugendordnung; 
g) die Wahl der Mitglieder der Jugendkommission mit Ausnahme seines Leiters. 
h) die Beschlussfassung zur Wahl der Vertreter des JSBS für den Verbandstag des SVS. 

 
Einfügen eines neuen Punktes 9.9 unter 9. Jugendkommission (die nachfolgenden Punkte 
verschieben sich): 
 
Die Jugendkommission stimmt über die Vertreter des JSBS für den Verbandstag des SVS ab. 
 

gez. Frank Jäger 
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